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Via dil Casti 2  
CH-7017 Flims Dorf   
Tel. +41 81 928 29 60  Bauamt@gemeindeflims.ch www.gemeindeflims.ch  


Gesuch um die Benützung Gemeindesaal und Foyer im alten Schulhaus 

Für Terminanfragen bzgl. Besichtigung und oder allgemeine Auskünfte bitte direkt mit den Mitarbeitenden beim Bauamt (Tel.: 081 928 29 60 oder E-Mail: Bauamt@gemeindeflims.ch) Kontakt aufnehmen.  
Veranstaltung: 

Organisation / Verein 

Art der Veranstaltung 

Beginn (Datum) 

Ende (Datum) 

Zeit (von/bis) 




Verantwortliche Person: 

Name / Vorname 

Adresse 

PLZ / Ort 

Geburtsdatum 

Telefonnummer 

E-Mail 



……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..






………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Beanspruchte Infrastruktur:  Räumlichkeiten:  
☐   Gemeindesaal (max. 100 Personen) ☐   Foyer vor dem Gemeindesaal  





Bitte Rückseite beachten 




Gewünschte Ausstattung:  
Mobiliar:  
☐   100 Stühle im Gemeindesaal (Konferenzbestuhlung) ☐   6 Stehtische im Foyer (Ø: 58cm, Höhe: 115cm)  
☐   Bühne im Gemeindesaal (7.5m x 5.5m)  
☐   Rednerpult   

Technik:  
☐   Beleuchtung der Bühne ☐   Beamer  
☐   Leinwand  

Festwirtschaft:	☐	Nein	☐  Ja  
☐   Getränkeausschank (bitte Art angeben: ☐ alkoholisch ☐ nicht alkoholisch) 
☐   Ausschank von gebrannten Wassern 
☐   …………………………………

Bemerkungen: 


☐ 
☐ 


Speisen 
………………………………….. 
Der Gesuchsteller erklärt, das Reglement über die Vermietung öffentlicher Räume, die Nutzungs- vereinbarung für Liegenschaften der Gemeinde Flims und die Brandschutzbestimmungen zu ken- nen. Die Dokumente sind unter www.gemeindeflims.ch abrufbar oder können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  
Dem Gesuchsteller ist weiter bekannt, dass in allen öffentlichen Gebäuden das Rauchen untersagt ist. Der Gesuchsteller ist dafür verantwortlich, dass dieses Verbot eingehalten wird. Zuwiderhand- lungen werden gemäss kantonaler Verordnung geahndet.  
Der Gesuchsteller ist dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen über den Ausschank von Alkohol an Jugendliche (kantonales Gastwirtschaftsgesetz Art. 2) durchgesetzt werden. In der Gemeinde Flims gibt es keine Polizeistunde. Nachtruhe ist um 22 Uhr. Einsätze der Gemeindepolizei auf- grund von Reklamationen werden gemäss Gebührentarif der Gemeindeverwaltung Flims dem Ge- suchsteller verrechnet.  
Die Anlage wird besenrein zurückgegeben. Die Endreinigung erfolgt durch den Hauswart und wird mit CHF 50.00 pro Stunde verrechnet.   
In den nächsten Tagen werden wir Ihre Reservation schriftlich und mit den Kontaktdaten des zu- ständigen Hauswartes bestätigen.   


Datum	Gesuchsteller/in (Stempel und Unterschrift) 


……………………………………………….

Einreichung: 


Mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung per Post an das Bauamt Gemeinde Flims, Via dil Casti 2, 7017 Flims Dorf oder per E-Mail an Bauamt@gemeindeflims.ch. 
Stand: 08.05.2025 
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